
AUSZUG AUS DEM PROTOKO~L DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOL Tf>ttbJ:RtlhJ Raur.r.l ,._ · " "'t'~ ~~ .. "'.J· •. ) 

VOM 14. fi A t·1975 
. :. 

··--··r 
9. Mai 1975 -~. Nr·~ 2535 

lr. 

Im Zusammenhang mit der Oeschkorrektion und in Ergänzung der. 

Ortsplanung in der Gemeinde Kriegstetten hat das Bau-Depa:rtem_ent 
. •· .. ··.f··i. . . . .. b. ,;: 

im Einvernehmen mit der Gemeindebehörde auf Grund von § 11 ~s 
des kantonalen Gesetzes über das Bauwesen einen Strassen- und Bau

: l.inienplan "Oekingenstrasse 11 aus"a;r,bei ten lassen. 
. . ... . • .'.'::'i\"; . 

__ Die öffentliche Auflage .dieses Planes erfolgte in der Zei ~ vom 

17 ~ Juni - 17. Juli 197 4 im Schulhaus in Kriegstetten .. und beim 

Kreisbauamt I in Solothurn. 

Innert der gesetzlichen Frist gingen sieben Einsprachen ein; 
· ··) ~.: .. _i· ~'.L . . :-: ·· . :· 4 

Einsprecher sind: · ··· · :.)J ,;, . 

1. -~ofmel-Küry Franz, Oekingenstrasse 133, Kriegstetten 

2 .. Nyffeler-Rao Fritz, Oekingenstrasse 144, Kriegst~tten 
...... - . 

3. Fr~nz J. Schärer, Innana~k~tatter, Oekingenst'rass'$ 52, 
:fr'i.egstetten 

4.i. :-Hans Heiniger, Oekingenstra-sse 116, Kriegs]~.:t.~~~-- ____ .... 

5. Cäsar Jäggi, Oekingenstrasse 11, Kriegstetten 

( -·- 6 ~··Stiftung· ;f.ür die Sonderschule Kinderheim· Kriegstetten.,: 

· Kriegstett·en 

7. Wal ter Züger, Oekingenstrasse 164, Kriegstet . .ten . ·:.·: .i .. ~ .... 

. Be~te des Bau-Departementes führten im Beisein :des G·errieindeammanns 

~<9. ;Oktober 1974 die .Einspracheverhandlungen f.rf Kriegs:te.tten durch. 
· , ;. II. ·. 

Die Einsprecher sind Grund~igentümer in dem durch den Plan berührten 

G.~.b~~~' ;:<:\-e:Ji. G_emeinde Krieel:si:;e,tten. Die EinE,~pr~?hen. wurde_n fris-tgerecht 

einger~,:i,-oht ,weshalb au,f .. sie -einzutreten ~s.t .. _ . .. . . ' ... , . . .. '-'-' . 

- . ~:: _'· : ··~·;· .. ·· 

···' '! . .J 
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I I I. 

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwäßung: 

.-- . Aufgrund der Einsprachen Nr. 3 und 4 und weil die Gemeinde auf 
. . ' . 

der Nordseite der Oekingenstra~se Landeigentümerin ist, hat der 

Einwohnergemeinderat von Kriegstetten am 31. Oktober 1974 beschlos

sen, dem Bau-Departement eine Verschiebung der.Kantonsstrasse nach 

Nord~n zu beantragen. Die:{~gewünscht·e Trasseverschiebung hat zur 

Folge, dass GB Nr. 46 (Eibsprache N~. 4) nicht mehr beansprucht 

:. :.-werd~h muss; es·· konnte a-uch die Baulinie um 2. 00 m ·zu Gunsten die

se~, Grundstückes voi-\re~le'gt. werden •. :Bei- GB Nr. 1'34-'- (Einsprad:ie .Nr.3)( 

wer_a:en für das gepi~rtt1e Trottoir nur noch einige. Quadratmeter bei.. 

nö't':igt. Das Bati~De~'ar.terrient hat den Auflageplan im vorstehenden 

Sinne abgeändert. 
' ; . 
~ ~~~ • • • ~·.; ! • •• : 

Einsprache Nr. ii · :koi'.inei:.KÜry Franz, Oekingenstrasse 133, Eige.ri~ 
tümer von GB Nr. 108 : · · · 

. L ·. ::<J , ,. .. t· .: " __ ;_r:· :·:;··;·:; • · 
Dem Begehren um Verschiebung der Baulinie bei Gel:äude Nr. 133 konnte 

entsprochen werden, worauf die. E.insprache 'sch;iftli·~·b. zurückgezogen 

wurde;. diese Einsprache. k~ daher als ~'rledigt ·abgeschrieben ·werden .. 

Einsprache Nr. 2: Fritz Nyffeler-Rao, Oekingenf:?trasse 144, Eigen
tümer von GB Nr. 119 

Der EiNsprecher macht geltend, dass nach d~m projektierten Tr~ttoirT 

ausbau die heutige Ausfahrtsmöglichkeit aus seiner Garag~ nicht mehr 

gewährleistet sei. Er- stellt das Begehren, da§ Trottoir so an.zulegen, . .. . . . ~ .. . . . 
dass die e~wähnte Ausfahrt nicht verunmöglicht oder erschwert werde, 

. . . ~~ . . . . •.. . . 

. anq.ernfalls pei auf seinem -~rundstiick eine_ neue ·Garage. als Realersatz 
.·' -~- . 

zu Lasten des Strassenbaues Zl);' ~rrichten. :tm. übrigen würden alle 

Ent~chädig~gsansprüche ·vorhehaiten~ 
Ein. Augeri~chein an der Eins~facheverhandlung ·hat bestät;igt·, .. dass die 

bestehende Zufahrt· zur Garage im Unterge's'choss ·von Gebäud:e Nr.·l44 

sehr schlecht ist. Durch den bevorstehenden Strassenausbau wird diese 

Zufahrt nur unwesentlich betroffen. Mit einer neuen, oberirdischen 

Garage (Fertigbau) könnte jedoch eine wesentliche Verbesserung der 
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bestehenden prekären Verhältnisse· erreicht W:~r~~~.: D~~ .. ~':"~:-:-De
partement hat sich bereit erklärt; an eine neue Garage einen an

gemessenen Beitrag zu leisten, um diese Verbesserung zu ermöglichen. 

Der Einsprecher konnte sich jedoch nicht entschliessen, dem de

partementalen Vorschlag zuzustimmen und die Einsprache zurückzu

-·ziehen. Sie ist daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist .• 

Die Entschädigungsfragen sind in das Landerwerbsverfahren zu ver

weisen. 

Einsprache Nr. 3: Franz J. Schärer, Kriegstetten; ... EigentUm.er. 
von GB Nr. 134 

Die Einsprache wurde mit· folgender schriftlichen Erklärung 

gezogen: 

zurück-

"Herr Schärer zieht seine Einsprache zurück,nachdem ihm das Projekt 
erläutert wurde. Es ist zudem zu erwähnen, ·dass der zukünftige 
Strassenrand um ca. 1.00 - 1.50 m im Schnitt von seiner Liegen
schaft wegrückt. Für die neue Trottoiranlag~ wird lediglich ein 
Landstreifen von ca. 50 - 70 cm beansprucht, was die heutige Par-
kierungsmöglichkei t nicht beeinträchtigt.·.. . . . 
Selbstverständlich bleiben alle Entschädiguiigs-:fragen· .. vö:rbehal ten." 

In der Zwischenzeit hat der Gemeinderat von Kriegstetten .einer 

Verschiebung der Oekingenstr~sse im Bereiche der Einmündung in die 

Haltenstrasse zugestimmt, wodurch die Grundstücke der Geme~nde, GB 

Nr. 112 und 45 etwas mehr beanspruqht werden. Dies hat nun zur 

Fo+ge, dass das Grundstück des Einsprechers praktisch nicht mehr 

berührt wird. 

Die Einsprache ist als durch Rückzug e!ledigt, abzuschreiben • 

. ·.";":·.·· 

Einsprache Nr. 4: Hans Heiniger, Oekingenstrasse 116, Eigentümer 
von GB Nr •. 46 

Nachdem die Oeking~nstrasse auf die gegenüberliegende Strassenseite 

verlegt wird - siehe Feststellung unter Einsprache Nr. 3 - , wird 

das Gfundstück des Einsprechers vom Strassenprojekt nicht mehr be

rührt. Es konnte auch ~ie Baulinie entsprechend nach Westen verscho

ben werden. Aufgrund dieser Tatsache hat Herr Heiniger seine Ein

sprache am 10. Dezember 1974 zurückgezogen; sie kann daher als er

ledigt abgeschrieben werden. 
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5: cfisar J~:ggi ~ Oekingenstrasse 11, Eigentümer 
· von GB Nr. S:D 

Herr Jäggi hat sei.ne.Einsprache zurückgezogen, nachdem ihm: zu

gesichert wurde, dass die Fragen der Allpassungen und der Ent-. 

Schädigungen nicht im vorliegenden Plangenehmigungsverfah;ren, 

sondern in den eigens hierfür vorgesehenen Landerwerbsverhand-

lungen abgesprochen werden. Die Einsprache ist daher abz.uschrei
.· ben. 

Einsprache Nr. 6: Stiftung , für die $onderschu,le ,Kinde::rhe:Lm ... 
Kriegstetten, Eigentümerin ~von GB Krü3·gst·e-'i>ten 
Nr. 48 und 50 sowie von GB Oekingen Nr. 712 ( 

Das Kantonale Tiefbauamt hat mit der StiftUn.g.über.die Abtretung 

von Landparzellen für den Ausbau der Oekingenstrasse in ·Krieg

stetten ~ 19. November 1974. eine. schriftliche Vereinbarung äbge-
. . '.. . ,;· . 

schlossen; welche auch den Rück23ug. der Eins.prache einschliesst. 
: .· . . . .. .. : . '.. ·. 

Die Einsprache. ist somit als eriedigt abzuschreiben. 

Einsprache Nr. 7: Walter Züger,. Oekingenstrasse 164, Eigentümer 
von GB Nr. 105 · 

Herr Züger hat die Einsprache zurückgezogen·,. nachdem ihm zuge

sichert wurde, dass die neu aufgelegte Baulinie im B.e:reiche seiner 

Liegenschaft aufgehoben und so angelegt wird, wie. sie. im ·.bereits 

rechtsgültigen 'Plan der Gemeinde eingezeichnet ist.· Die AnpassungsC 

und Entschädigungsfragen wurden in die Landerwerbsverhandlungen 

verwiesen, die vor dem Strassen- und Trottoirat.tsbau besonders durch-

geführt werden müssen. . ',; ·,_ 

Die Einsprache kann daher als erledigt abgeschrieben werden. 
·. . ~- . . . . . 
.... ,.... .. . . ·-· ... ~ .... ~-- . ··~· . . .... 

IV:.' 

Das Planverfahren wurde ordnungsgernäss durchgeführt •. Gegen den im 

Sinne. der EinspracheverhandlUiJ.gen abgeänderten :Plan sind keine 

tec~ischen Einwendungen zu erheben·. Der ·vorliegende ·:Strassen- und 
Baulinienplan ist.· daher zu genehmi·g:en.- :,. · 

. ·. ':_·1.. •. 1. 



- 5 -

Es wird 

beschlossen: 

1. Der Strassen- und Baulinienplan "Oekingenstrasse" in der 

Gen10inde Kriegstetten wird im Sinne der Erwägungen genehmigt. 

2. Die Einsprache Nru 2 wird abgewiesen, soweit darauf einzu

treten isto 

3. Vom Rückzug der Einsprachen 1, 3, 4, 5, 6 und 7 wird Kenntnis·-· 

genommen. 

4. Für den F~ll, dass mit den betreffenden Grundeigentümern über 

den Erwerb des für den Ausbau von Strasse und Trottoir erforder

lichen Lc:cndes keine gütliche Einigung zustande kommen sollte, 

wird das Expropriationsverfahren eingeleitet; das Bau-Departement 

wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Der Staatsschreiber: 

i,V,~tJpff 

Ausfertigungen: 

Bau-Departement (3) fr/me 

( . Rechtsdienst des Bau-Dopartementes (2) 

Kant. Tiefbauamt (5) mit 2 genehmigten Plänen 

Kant. Amt für REu.mplanung ( 2) mit 1 genehmigten Plan 

Kreisbauamt I, 4500 Solothurn (2), mit 1 genehmigten Plan 

Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4566 Kriegstetten (2) 
mit 1 genehmigten Plan 

Fritz Schürch, Präsident Kant. Schätzungskommission, 4657 Dulliken 

Amtsblatt (Publikation der Genehmigung) 

por EINSCfillEIBEN an sämtliche Einsprecher 
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